Merkblatt zur Förderung von Laborschulprojekten
 „Wir – für die Laborschule“
Das ist das Motto des Fördervereins. Und dafür stehen wir.

Welche Förderungsmöglichkeiten bestehen?
· Beteiligung an den Kosten oder Kostenübernahme bei Beschaffung von ergänzenden Lehr- und Lernmitteln, z. B. der multimedialen und digitalen Ausstattung, von Musikinstrumenten und Materialien für den Schulchor und die Schulband, sowie Materialien für künstlerische und handwerkliche Tätigkeiten, 
· Förderung kultureller und gemeinschaftsfördernder Veranstaltungen, wie z.B. Schul- und Sportveranstaltungen, Theater- und Musikaufführungen, künstlerische und handwerkliche Projekte, Tagen der offenen Tür,
·  Gewährung von Zuschüssen für Schüleraustausche mit ausländischen Schulen sowie für Fahrten in das Ausland, soweit diese jeweils der Festigung der in der Laborschule vermittelten fremdsprachlichen Kenntnisse oder interkulturellen Kompetenz dienen,
· Unterstützung der Laborschule bei ihrer Beteiligung an kommunalen Festen und Veranstaltungen, soweit diese der öffentlichkeitswirksamen Darstellung der Laborschule als Freie Schule und der Werbung von Schulanfänger*innen oder Quereinsteiger*innen für die Laborschule dienen, 
· Förderung der Kooperation der Laborschule mit anderen Schulen, Vereinen und Initiativen (z.B. Sport- und Kulturvereinen),
· Förderung von Schulprojekten, die von der Laborschule federführend zusammen mit dem Schulhort oder den Kindertagesstätten des Omse e.V., insbesondere der Vorschule, durchgeführt werden, Abschlussfahrten von Lerngruppen, die auch der interkulturellen Bildung dienen, 
· Organisation von Seminaren durch den Förderverein selbst oder in seinem Auftrag für Schüler*innen der Laborschule, zur Fortbildung von Eltern, Eltern- und Schülersprecher*innen und Pädagog*innen sowie die Förderung solcher Maßnahmen, soweit diese von der Laborschule durchgeführt werden.

Was ist zu beachten?
· Einzelprojekte bis maximal 5.000 Euro sind förderfähig.
· Projektanträge mit einem ausreichenden zeitlichen Vorlauf einreichen! Projekt darf vor dem Förderbescheid noch nicht begonnen sein. 
· Ein Projektverantwortlicher ist erforderlich, bei Projekten durch Schüler muss ein volljähriger Schulangehöriger benannt sein.
· Antrag mit sicherem Kostenvoranschlag ist erforderlich: Nutzen Sie hierfür das Antragsformular des Fördervereins.
· ACHTUNG: Eine gleichzeitige Förderung oder Zuwendung durch den Förderverein könnte unter Umständen eine Förderung durch andere Stellen/Behörden/Institutionen ausschließen oder zu einer Kürzung der Mittel führen.
· Die Förderzusage gilt für 1 Jahr ab Zuwendungsbescheid. 

Wie läuft das Verfahren ab?
· Antrag ggf. mit weiteren Unterlagen (z.B. Kostenvoranschlag) direkt an den Förderverein stellen (per Mail vorstand@wir-fuerdielaborschule.clubdesk.com oder in Briefkasten am Eingang zum Schulgelände)
· Deadline für die Antragstellung ist jeweils 14 Tage vor der nächstfolgenden Förderbeiratssitzung. Verspätete Anträge werden erst in der darauffolgenden Sitzung behandelt.
· [bookmark: _Hlk223420722]Projektbegleitung erfolgt durch die Geschäftsführung Projekte des Vorstandes (GP). 
· Förderbeirat, der aus GP, Vertretern Schulträger, Schulleitung, Beauftragte der Pädagog*innen, Schüler*innen und Eltern besteht, prüft die eingegangenen Anträge und unterbreitet dem Vorstand einen Entscheidungsvorschlag nach Prioritäten und vorhandenem Budget.
· Förderanträge werden ggf. in eine Warteliste aufgenommen.
· Vorstand beschließt und erteilt Zuwendungsbescheid.
· Gesamte Abrechnung der/des Projektverantwortlichen erfolgt spätestens 2 Monate nach Realisierung des Projektes ausschließlich gegenüber der Laborschule des Omse e.V. 

Und letztlich …
· wollen wir als Förderverein natürlich wissen, ob und wie das Projekt gelungen ist. Daher bitten wir um einen kurzen Erfahrungsbericht, der für die Homepage / für den Jahresbericht der Laborschule verwendet werden kann.
· bitten wir um Fotos, die wir ausdrücklich veröffentlichen dürfen.
· arbeiten wir nicht im Verborgenen und wollen natürlich als Förderer des Projekts genannt werden.
· freuen wir uns gemeinsam mit Euch, wenn wir das Geld unserer Mitglieder und Spender sinnvoll angelegt haben. 
· Weitere Hinweise finden Sie in den Förderrichtlinien
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